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RS OGH 1947/9/20 1Ob614/47
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1947

Norm

ABGB §354 A1

ABGB §974

JN §1 CVIIc

Rechtssatz

Der ordentliche Rechtsweg ist zulässig, wenn die Räumungsklage sich darauf stützt, daß ein Bittleihen vorliege und der

Beklagte einwendet, daß er die Wohnung auf Grund eines öffentlichrechtlichen Titels benütze.
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